
Checkliste zum Mehrwertsteuerpaket 2010

Ab 1.1.2010 gelten neue Regelungen im Umsatzsteuerrecht. Die Mehrheit der
Omnibusbetriebe und Reiseveranstalter ist davon betroffen. Die Checkliste dient 
zum schnellen Erkennen des Umfangs und der erforderlichen Anpassungen. Sie
zeigt einen branchenbezogenen Auszug der umfangreichen Änderungen und
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Unternehmen ist nicht betroffen wenn,

 es keine Geschäfte mit ausländischen Geschäftspartnern tätigt.          9 Ja      9 Nein

 es keine grenzüberschreitenden Reisen durchführt.                            9 Ja      9 Nein

Das Unternehmen ist betroffen bei 

Vorsteuer

 Eingangsrechnungen mit ausländischer Mehrwertsteuer

 aus Einkauf, Tanken, Reparatur, Reisekosten etc.                         9 Ja      9 Nein  

Zusammenfassende Meldung

 Verkauf an ausländische Unternehmen                                        

 Subunternehmer-Leistungen im Ausland                                      

 Kurzfristige Omnibusgestellung im Ausland                                 

   9 Ja      9 Nein  

   9 Ja      9 Nein  

   9 Ja      9 Nein  

Reverse-Charge-Verfahren

 Einsatz von und als Subunternehmer im Ausland                          

 Einkauf bei nicht im Leistungsstaat ansässigen Zwischenhändlern

 Übergang der Steuerschuld (Auslandsbezug)                             

   9 Ja      9 Nein  

   9 Ja      9 Nein  

   9 Ja      9 Nein  

Umsatzsteuer-Identnummer

 Verkauf an nicht im Leistungsstaat ansässige Unternehmer      

 Reisen für Behörden und Vereine mit USt.-Identnummer          

 Bezug von Leistungen im Ausland (Nettorechnung)                    

   9 Ja      9 Nein  

   9 Ja      9 Nein  

   9 Ja      9 Nein  
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Rudolf M. FISCHER
Beratung im Personenverkehr und Tourismus

Das Busprofi-Seminar “Mehrwertsteuerpaket 2010" informiert zu Einzelheiten
beim Systemwechsel der Besteuerung. Unternehmen der Reisebranche müssen
ihre Organisation, Rechnungslegung und EDV anpassen. 

Die  Grundregel bei der Besteuerung in Europa wechselt vom Erzeugerort zum
Konsumort. Sonderregeln gelten bei der Personenbeförderung, Restauration,
Unterkunft, Vermietung von Verkehrsmitteln und der Vermittlung. Die Begriffe
Unternehmer und Nichtunternehmer werden zur Unterscheidung in B2B- und
B2C-Geschäfte neu definiert. Der Seminarinhalt:

/ Komponenten des EU-Mehrwertsteuerpaktes

/ Ortsbestimmung zur Besteuerung: - selbst ausgeführte Leistung 

- erhaltene Leistung

/ Anpassung in der Buchhaltung: - Kontenplan

- Betriebswirtschaftliche Auswertung
- Margenabrechnung

/ Änderung in der Rechnungslegung: - Fakturierung Ausgangsrechnung

- Prüfung Eingangsrechnung

/ Neue Meldevorschriften: - Registrierung im Ausland

- Vorsteuer in Europa
- Zusammenfassende Meldung

/ Umsatzsteuer-Identnummer in der europäischen Gemeinschaft. 

TELEFAX 06247/905322 

Anmeldung zum Tagesseminar  von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr

  9   03.03.2010, 60389 Frankfurt       Teilnehmer: _____________________________

  9   15.03.2010, 95180 Rudolphstein       Firma: _____________________________

  9   15.04.2010, 01219 Dresden             Straße: _____________________________

  9       .04.2010, 27356 Rotenburg               Ort: _____________________________

Tagungsgebühr inklusive Unterlagen und Verpflegung 295,– Euro zzgl. 19 % Mwst. 

Ermäßigung für Teilnehmer des Einführungsseminars und Mitglieder der Erfa-Gruppe.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Busprofi-Seminarveranstaltungen
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